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2. Die Pressekontrolle in der Schweiz
im Zweiten Weltkrieg

Die Entstehungsgeschichte der schweizerischen Pressekontrolle
wurde in der schweizerischen Literatur bereits mehrmals beschrieben.24

Zahlreiche Autoren nehmen auch in ihrer allgemeinen
Geschichtsschreibung über die Schweiz im Zweiten Weltkrieg explizit
Bezug auf die Pressekontrolle. Sie sehen diese meist als einen Aspekt
dafür, wie die eidgenössische Regierung auf die Bedrohungslage
reagierte.25 Daher verweise ich hier einerseits auf diese
weiterführende Literatur und werde andererseits bloss einen Überblick über
die Entstehung der Pressekontrolle geben.

Als sinnvolle zeitliche Unterteilung der schweizerischen
Pressekontrolle stütze ich mich auf die Periodisierung, wie sie Pascal Ihle26

vorgenommen hat. Demnach kann für die Zeit ab dem 8. September
193927 davon ausgegangen werden, dass die Pressekontrolle grosso
modo als Institution Bestand hatte. Es ging fortan lediglich noch um
die Ausgestaltung und Differenzierung der pressekontrollrechtlichen
Massnahmen und Vorgaben. Da der Bundesrat bereits 1934 einen

24 Siehe unter anderem: Nef. Bericht des Bundesrats; Weber. Schweiz im Nervenkrieg;

Kreis, Zensur und Selbstzensur; Ihle. Journalistische Landesverteidigung.
25 So zum Beispiel: Bonjour Edgar. Geschichte der schweizerischen Neutralität. Vier

Jahrhundertc eidgenössischer Aussenpolitik. Band 4. 1939- 1945. Basel/Stuttgart
1976; Ders.. Schweizerische Neutralität. Kurzfassung der Geschichte in einem
Band, Basel/Stuttgart 1978. S. 151-157: Heiniger Markus. Dreizehn Gründe.
Warum die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wurde. Zürich 1989;
Lasserre André, Schweiz. Die dunklen Jahre. Öffentliche Meinung 1939 - 1945,
Zürich 1992; Bucher Erwin, Zwischen Bundesrat und General. Schweizer Politik
und Armee im Zweiten Weltkrieg. Zürich 1993 (2. Auflage): Haas Gaston. «Wenn
man gewusst hätte, was sich drüben im Reich abspielte...». 1941 1943. Was man
in der Schweiz von der Judenvernichtung wusste. Schweizerischer Isrealitischer
Gemeindebund (Hrsg.). Zürich 1994. Vor allem mit rechtlichen Aspekten der
schweizerischen Pressekontrolle beschäftigten sieh folgende zwei Werke: Brugger
Karl, Wirtschafts- und Pressepolitik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und der
schweizerische Neutralitätsstatus. Diss.. Tübingen 1952; Schmidlin Thomas.
Die Presse-Vorzensur als Strafmassnahme gegen schweizerische Zeitungen und
Zeitschriften während des Zweiten Weltkrieges. Diss.. Zürich 1993.

26 Ihle. Journalistische Landesverteidigung, S. 35f
27 An diesem Tag fasste der Bundesrat den «Beschluss über den Schutz der Sicherheit

des Landes im Gebiet des Nachrichtendienstes» worin er die Überwachung der
schweizerischen Presse, des Radios, des Filmwesens aber auch des Post- und Tele-

grafenverkehrs und des Buchdruckes dem Armeekommando übertrug. Noch
gleichentags erliess die Abteilung für Presse und Funkspruch (APF) im Armeestab
den sogenannten Grunderlass. welcher «Äusserungen, welche die Sicherheit und
die Aufrechterhaltung der Neutralität beeinträchtigen oder gefährden» verbot.
Beide Quellen sind im Anhang abgedruckt.
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Bundesratsbeschluss veröffentlichte, wonach die Beleidigung fremder
Regierungen und Staatsmänner verboten sei,28 kann die Zeit von 1934
bis zum Kriegsausbruch als Institutionalisierungsphase der
Pressekontrolle betrachtet werden. Ein bisschen mehr Gewicht möchte ich -
anders als Ihle - auf die dritte und letzte Phase, die Entinstitu-
tionalisierung, legen.

Was aber ist gemeint mit den Begriffen «Institutionalisierung»,
«Institution» und «Entinstitutionalisierung»? Nach Ulrich Saxer
bezeichnet Ihle Institutionen als gesellschaftliche Konstrukte, welche
folgende Merkmale so weit als möglich erfüllen: «Sie sind dauernde

Regelungsmuster, die sich auf wichtige Bedürfnisse beziehen;
entsprechend rechnen sie zum Ordnungsgefüge der Gesellschaft, zu
ihren Strukturen und basieren auf bestimmten Sinndeutungen; sie

begründen korrespondierende Erwartungen und Verhaltensweisen und
verfügen vielfach über ein materielles Substrat.»29 Drei Aspekte sind
demnach hervorstechend, um ein soziales Gebilde als Institution zu
deklarieren:
• Institutionen beziehen sich auf wichtige gesellschaftliche

Bedürfnisse, die eine dauerhafte Regelung erfordern.
• Institutionen wecken korresponierende Erwartungen, Ansprüche

und Verhaltensweisen.
• Institutionen generieren in der Regel ein materielles Substrat.30

Versuchen wir dieses Deutungsmuster über die Pressekontrolle zu
legen, so erkennen wir, dass diese durchaus in dieses Raster hinein-
passt. Denn durch die angespannte internationale Lage, aber auch
durch die Leitlinien der schweizerischen Innen- und Aussenpolitik in
den 30-er und frühen 40-er Jahren, erreichten pressepolitische Fragen
eine immense Bedeutung.31 Dass die Pressepolitik damals eine

(dauerhafte) Regelung erforderte, wurde in weiten Kreisen der
Bevölkerung und praktisch auch in allen Presselagern kaum
angezweifelt.32 Die Frage war vielmehr, wie diese Regelung aussehen und
wie weit somit die restriktive Hand des Staates reichen sollte.

2S Auch dieser Bundesratsbeschluss ist im Anhang abgedruckt.
29 Ihle, Journalistische Landesverteidigung, S. 28.
30 Ebd., S. 25 f.
31 Die Tatsache, dass Hitler zahlreiche Überfälle auf neutrale Staaten mit dem

Hinweis auf die unneutrale Haltung der Presse in diesen Ländern legitimierte, fand
auch in der Schweiz einen nicht geringen Nachhall. Siehe Bonjour, Geschichte der
schweizerischen Neutralität, Bd. VII, S. 309.

12 Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) reichte im Mai 1935 eine

gültige Initiative ein, die einen Presseartikel in der Bundesverfassung forderte.
Die Initiative wurde nie behandelt. Schmidlin, Presse-Vorzensur, S. 30.
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Der zweite wichtige Aspekt, welcher eine Institution im
sozialwissenschaftlichen Sinne auszeichnet, ist der Austausch auf der
Erwartungs- und Verhaltensebene. Hier bestand wohl der heikelste
Punkt der Pressekontrolle - schon zur damaligen Zeit, aber auch aus
heutiger Sicht. Was sollte die Pressekontrolle bezwecken? Welche
Interessen hatte sie zu schützen - und um welchen Preis? Drei
konkurrenzierende Hauptinteressen sollen hier kurz ausgeführt werden.

1. Die Interessen/Erwartungen der Bundesregierung: Der Bundesrat
formulierte seine Erwartungen an die Pressekontrolle rein
demonstrativ Wiederholtermassen. Im Zentrum dieser Interessen
stand offiziell die «Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit
des Landes» sowie die «Aufrechterhaltung der Neutralität».33 Dass
das aber die einzigen Interessen des Bundesrates waren, ist kaum
anzunehmen. So zeigen verschiedene Weisungen aus der Kriegszeit,

dass beispielsweise die «Aufrechterhaltung der Neutralität»
aufpressepolitischem Gebiet nicht nach allen Richtungen gleicher-
massen angestrebt wurde. Auch Kreis weist wiederholt auf diesen
Umstand hin.34

2. Die Interessen/Erwartungen des Armeekommandos: Am klarsten
scheinen die Interessen und Erwartungen an die Pressekontrolle
von Seiten des Armeekommandos gewesen zu sein. Der wiederholte

Ruf nach der allgemeinen Vorzensur für die eidgenössischen
Zeitungen legt nahe, dass der Armeestab hoffte, das Pressewesen

ganz in den Dienst der militärischen Landesverteidigung zu stellen.
So wünschte sich die Heeresleitung generell sowohl eine absolute
Wahrung des militärischen und wehrwirtschaftlichen Geheimnisses
als auch die Unterlassung jedwelcher Äusserungen, die die Achsenmächte

als Provokation hätten empfinden können.
3. Die Interessen/Erwartungen der Pressevertreter: Am heterogensten

waren sicherlich die Erwartungen und Interessen der Pressevertreter

gegenüber der Institution Pressekontrolle. Die meisten waren
wohl bereit, zugunsten der sogenannten «Landesinteressen»
Abstriche an der Pressefreiheit zu machen - allerdings gingen die
Meinung darüber, wie gross diese Abstriche sein sollten, stark
auseinander.
Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Interessen innerhalb

dieser Hauptgruppen auch immer wieder in mehrere Richtungen

33 Siehe Bundesratsbeschluss über den Schutz der Sicherheit des Landes im Gebiet
des Nachrichtendienstes vom 8. September 1939. Zit. nach: Schmidlin Thomas.
Presse-Vorzensur als Strafmassnahme. S. 156.

34 Kreis, Zensur und Selbstzensur, S. 223.
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zielten.35 Zudem traten teilweise noch weitere Akteure auf, deren

Erwartungen wieder woanders hinzielten.36
Der dritte wichtige Aspekt, der eine Institution charakterisiert - die

Frage nach dem materiellen Substrat - ist im vorliegenden Fall schnell
beantwortet. Wie wir später noch sehen werden, sind die wichtigsten
legislativen Akte zur Institutionalisierung, zum Ausbau der Institution
und zur Entinstitutionalisierung der schweizerischen Pressekontrolle
die folgenden:
• 26. März 1934: Bundesratsbeschluss betreffend die Beleidigung

fremder Staatsmänner und Regierungen.
• 8. September 1939: «Bundesratsbeschluss über den Schutz der

Sicherheit des Landes im Gebiet des Nachrichtenwesens» und
«Grunderlass» der Abteilung für Presse und Funkspruch im
Armeestab.

• 6. Januar 1940: «Grundsätze der Pressekontrolle» der Abteilung für
Presse und Funkspruch im Armeestab.

• 31. Mai 1940: «Bundesratsbeschluss betreffend die Überwachung
der schweizerischen Presse».37

Zusätzlich erliessen sowohl die APF als auch der Bundesrat
zahlreiche Weisungen, die der Presse bestimmte Äusserungen gebot oder
andere Äusserungen verbot. Damit ist auch der dritte Aspekt einer
Institution im sozialwissenschaftlichen Sinne gegeben, wenn auch das

materielle Substrat - also die Erlasse, Weisungen und Beschlüsse -
keineswegs eine derart stabile Rechtsform entwickelten, wie dies
normalerweise bei gesetzgeberischen Akten der Fall ist.

2.1. Institutionalisierung der Pressekontrolle
(März 1934 bis September 1939)

Die Institutionalisierung der schweizerischen Pressekontrolle
orientierte sich stark an den Erfahrungen, die bereits im Ersten Weltkrieg

gemacht wurden.38 Denn bereits 1914 bis 1919 kannte die
Schweizer Presse ein pressekontrollrechtliches Regime. Anders als
beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verbot die bundesrätliche

35 So hatte das Politische Departement (EPD, heute EDA), welches sich um auswärtige

Angelegenheiten kümmerte, beispielsweise andere Interessen an der
Pressekontrolle als als das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD).

36 Beispielsweise die politischen Parteien oder die Verbände der Exportwirtschaft.
37 Alle drei Rechtsquellen sind im Anhang abgedruckt.
38 Es erstaunt, dass die neuere Forschung (beispielsweise Kreis, Zensur und

Selbstzensur) kaum daraufhinweist.
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«Verordnung über die Veröffentlichung militärischer Nachrichten»
vom 10. August 1914 nur die Veröffentlichung von Nachrichten,
welche das militärische Geheimnis verletzten (also Truppenzusammensetzungen,

-Verschiebungen und -ausrüstungen usw.). Doch bald
schon erkannte man im Heeresstab und in der Landesregierung, dass

der Erste Weltkrieg weitere Bereiche tangierte. Das hiess, man focht
nicht nur mehr mit militärischen Waffen, sondern auch mit wirtschaftlichen

und propagandistischen Mitteln. Die dezentral - bei den
militärischen Territorialkommandos, resp. den Divisionsstäben - angesiedelten

Pressekontrollbüros begannen daher bald auch mit der
Kontrolle politischer Nachrichten - auch wenn ihnen dazu die rechtliche

Erlaubnis fehlte.39 Im Laufe des Ersten Weltkrieges dehnte der
Bundesrat und das Armeekommando die Pressekontrolle laufend aus,
sodass für die Kontrollstellen bereits ab Sommer 1915 die rechtlichen
Grundlagen bestanden, nun auch gegen politische Äusserungen die
entsprechenden Mittel zu ergreifen.40 Aus den Erfahrungen des Ersten
Weltkrieges hätten Landesregierung und Armee eigentlich einige
Lehren ziehen können (wir werden später sehen, inwieweit dies auch
geschehen war):
• Der moderne Krieg war umfassender als früher. Auch wirtschaftliche

und propagandistische Mittel dienten nun der Kriegsführung.
• Deshalb forderten insbesondere militärische Stellen für eine künftige

Pressekontrolle die Anwendung der Vorzensur, da nur sie
Gewähr für eine zurückhaltende Schreibweise der Presse biete.41

39 So zitiert Nef aus einem Rapport der Leiter der Pressekontrollbüros vom
17. März 1915 folgende Aussage: «Politische und wirtschaftliche Vorgänge
bekommen daher in Kriegszeiten auch militärische Bedeutung, und Berichte
darüber entbehren nicht völlig des militärischen Charakters. Damit erklärt sich,
wieso die Pressekontrolle sich mehr und mehr auch mit politischen Nachrichten
befasstc, obwohl die massgebende Verordnung solche nicht nennt.» Zit. nach
Nef, Berieht des Bundesrates, S. 188.

40 Am 2. Juli erliess der Bundesrat die «Verordnung über die Beschimpfung
fremder Völker, Staatsoberhäupter und Regierungen», welche 1934 ihre
Entsprechung in einem diesbezüglichen Bundesratsbeschluss fand und ab 1939 in
der Anwendung der pressekontrollrechtlichen Vorschriften weitergeführt wurde.
Es wird später davon die Rede sein.

41 «Für den eigentlichen Kriegsfall musste meines Erachtens zweifellos die
Präventivzensur eingeführt werden, da nur sie unzulässigen oder unangebrachten
Veröffentlichungen vorzubeugen vermag. Ob das System der blossen Nachkontrolle
für den Zustand der bewaffneten Neutralität das Richtige trifft, ist schwer zu
entscheiden. So wie es bestand, gab es den auswärtigen diplomatischen
Vertretungen die Handhabe, gegen Presseausschreitungen Repressivmassnahmen zu
verlangen, während aus innerpolitischen Rücksichten man sich scheute, diese
Massnahmen zu ergreifen und durchzuführen.» Aus einem Bericht von Oberst
Leupold, Vorsteher der Pressekontrolle im Ersten Weltkrieg. Zit. nach Nef,
Bericht des Bundesrates, S. 191.
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• Zahlreiche Politiker und Militärs regten nach dem Ersten Weltkrieg
an, man solle in Zukunft unterscheiden zwischen der
Pressekontrolle im eigentlichen Kriegsfall und derjenigen im Zustand der
«bewaffneten Neutralität».42

• Bereits im Ersten Weltkrieg forderten zivile Organisationen
(Parlament, Schweizerischer Zeitungsverlegerverband, Verein der
Schweizer Presse43) ein vermehrtes Mitspracherecht der
Pressevertreter im Bereich der Pressekontrolle.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Pressekontrolle
wieder aufgehoben und die Schweizer Presse erhielt ihre alten
Freiheiten zurück.

Im Frühjahr 1933 gelang Adolf Hitler die Machtübernahme
im Deutschen Reich. Die Art und Weise, wie die regierenden
Nationalsozialisten die politische Macht errungen hatten und sie nach
dem Reichstagsbrand weiter ausbauten und zementierten, erweckte
bei vielen schweizerischen Zeitungen und Zeitschriften Misstrauen
und Bestürzung.44 Denn bereits mit ihren Reaktionen in Bezug auf
den Brand des Reichstages zeigten die deutschen Behörden, welche
Aufgabe der totalitäre Staat den Medien zugedacht hat. So erliess die
deutsche Regierung am 23. März 1933 aufgrund kritischer
Pressestimmen aus dem Ausland eine «Allgemeine Verwarnung an die
ausländische Presse» und kündigte ihrerseits Massnahmen gegen
sogenannte Lügenmeldungen an, welche nach dem Reichstagsbrand
im Ausland kursiert seien.45 Mit dieser Reaktion wurde dem Ausland
die neue Lage im Deutschen Reich in Bezug auf die Pressefreiheit
schnell klar.46 Denn der totalitäre Staat, wie ihn das Dritte Reich von

42 Bewaffnete Neutralität meint hier Zustand der Kriegsmobilmachung ohne direkte
Einmischung in kriegerische Handlungen.

43 Der Verein der Schweizer Presse war der berufsständische Verband der Schweizer
Journalisten.

44 Auch im Nationalrat äusserte sich ein kommunistischer Abgeordneter bestürzt
über die Vorgänge im nördlichen Nachbarland und begrüsste einzelne
Presseaktionen in der Schweiz, indem er sich erfreut gezeigt habe, «dass die <Thurgauer
Zeitung) offen der Meinung Ausdruck gegeben habe, Göring sei ein
Brandstifter.» Zit. nach Weber, Schweiz im Nervenkrieg, S. 32.

45 Ebd., S. 31 f.
46 Bereits gut zehn Jahre früher hiess es im 25-Punkte-Programtn der NSdAP vom

Februar 1920 beispielsweise unter Punkt 23: «Wir fordern den gesetzlichen
Kampf gegen die bewusste politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse.

[...] Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl Verstössen, sind zu verbieten.» Aus:
Das Parteiprogramm. Wesen, Grundsätze und Ziele der NSdAP, Rosenberg
Alfred (Hrsg.), München 1941, S. 15 ff. Zit. nach: Der Nationalsozialismus.
Dokumente 1933 - 1945, Hofer Walther (Hrsg.), Frankfurt a. M. 1979, S. 30,

(Originalausgabe 1957).
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Beginn weg darstellte, sieht die Presse nicht als «vierte Macht» im
Staat, die die Regierungstätigkeit kontrollieren soll.47 Nein, da der
totalitäre Staat «ein Staat der totalen Verantwortung» sei, fordere dieser

auch «die totale Inpflichtnahme jedes einzelnen für die Nation».48
Unter dieser Prämisse fand dann auch ein grosser Teil des zwischen
dem Deutschen Reich und der Schweiz ausgetragenen Pressekrieges
statt. Von deutscher Seite wurden der Schweizer Presse wiederholt
eine feindseelige Gesinnung gegen die deutsche Regierung sowie

gegen das deutsche Volk vorgeworfen. Dabei hatten die deutschen
Behörden neben den auflagestarken grossen Tageszeitungen49 und
den grenznahen Zeitungen50 insbesondere die sozialdemokratischen
und kommunistischen Presseerzeugnisse im Visier.51 Allgemein war
die Schweizer Presse deshalb für das Deutsche Reich besonders
interessant, da diese ja auch in deutsch erschienen und somit von der
deutschen Bevölkerung einfach verstanden wurden.

Angesichts der ständigen Verschärfung des Pressekonfliktes
zwischen der Schweiz und ihrem nördlichen Nachbar erliess der
Bundesrat am 26. März 1934, gestützt auf Art. 102, Ziff. 8 und 9 der
Bundesverfassung52 einen Beschluss, wonach «Presseorgane, die
durch besonders schwere Ausschreitungen die guten Beziehungen der

47 Dies zeigte ganz deutlich der Erlass des Schriftleitergesetzes, welches Hitler am
4. Oktober 1933 erliess (knapp zwei Wochen früher war bereits das Reichskultur-
kammergesetz erlassen worden). Im Schriftleitergesetz heisst es unter anderem:
«§ 1. Die im Hauptberuf oder auf Grund der Bestellung zum Hauptschriftleiter
ausgeübte Mitwirkung an der Gestaltung des geistigen Inhalts der im Reichsgebiet
herausgegebenen Zeitungen und politischen Zeitschriften durch Wort, Nachricht
oder Bild ist eine in ihren beruflichen Pflichten und Rechten vom Staat durch
dieses Gesetz geregelte öffentliche Aufgabe. [...] § 5. Schriftleiter kann nur sein,
wer: [...] 3. arischer Abstammung ist und nicht mit einer Person nichtarischer
Abstammung verheiratet ist, [...] 7. die Eigenschaften hat, die die Aufgabe der
geistigen Einwirkung auf die Öffentlichkeit erfordert [...].» Aus: Reichsgesetzblatt,
Jg. 1933, Teil I, Nr. 111, S. 713ff. Zit nach: Hofer, Nationalsozialismus, S. 90f.

48 Aus: Forsthoff Ernst, Der totale Staat, Hamburg 1933, S. 42. Zit. nach: Hofer,
Nationalsozialismus, S. 83f

49 Beispielsweise die «Neue Zürcher Zeitung».
50 Beispielsweise «Basler Nachrichten» und «National-Zeitung» (beide Basel).
51 So schrieben beispielsweise die kommunistischen Schweizer Zeitungen «Kämpfer»

und «Vorwärts» schon vor dem Februar 1934 von «bestialischen Mordtaten» Hitlers

beziehungsweise von den «blutigen Tatzen des Henkers Göring» oder gar von
der deutschen Regierung als einer «Bande von Mördern». Zit. nach: Nef, Bericht
des Bundesrates, S. 18.

52 Ziff. 8: «Er [der Bundesrat, Anmerkung des Autors] wahrt die Interessen der
Eidgenossenschaft nach aussen, wie namentlich ihre völkerrechtlichen Beziehung,
[...]» und Ziff. 9: «Er wacht für die äussere Sicherheit, für die Behauptung der
Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz.»
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Schweiz zu anderen Staaten gefährden»53, verwarnt - bei Nicht-
befolgung der Verwarnung - für bestimmte Zeit verboten werden
konnten. Diese legislatorische Reaktion der schweizerischen
Landesregierung kam einem «schwierigen politischen Balanceakt»54

gleich. Denn durch die Bindung an das bestehende völkerrechtliche
Neutralitätsrecht konnte dieser Einschnitt nicht begründet werden.
Vielmehr handelte es sich um eine Anpassung der schweizerischen
Pressefreiheit an die aggressiv geführte nationalsozialistische
Pressefehde.55 Denn mit der Möglichkeit, einzelne Presseerzeugnisse
aufgrund ihrer antinationalsozialistischen Äusserungen strafrechtlich zu
verfolgen oder gar zu verbieten, anerkannte die schweizerische
Landesregierung indirekt auch ihre Verantwortung für die Schreibweise

der Zeitungen. Damit übernahmen die schweizerischen
Behörden - bewusst oder unbewusst - einen Teil der Argumentation, wie
sie vom Deutschen Reich vertreten wurde.56 Innenpolitisch führte
dieser Bundesbeschluss zu einigen Diskussionen, insbesondere auch
deshalb, weil es die oberste Landesbehörde unterlassen hatte, im Vorfeld

des Beschlusses die Vertreter der Schweizer Presse anzuhören.57

53 Der BRB vom 26. 3. 1934 ist im Anhang abgedruckt.
54 Ihle, Journalistische Landesverteidigung, S. 51.
55 In seiner rechtswissenschaftlichen Dissertation über die schweizerische Wirt-

schafts- und Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg führt Karl Brugger aus, dass der
neutrale Staat völkerrechtlich verpflichtet ist, die Beleidigung eines fremden
Staatsmannes durch eine einheimische Zeitung zu verfolgen, allerdings nur dann,
wenn die ausländischen Behörden den Staat auf diplomatischem Wege dazu
auffordern. Der Bundesratsbeschluss vom 26. März 1934 kehrte nun die Pflicht
gerade um: Indem er von selbst aus aktiv werden konnte, bot er dem Ausland den

Anschein, dass von nun an der Staat direkt für Presseverfehlungen verantwortlich
war, wenn er nicht gegen sie einschritt. Brugger zieht deshalb bewusst eine
Grenze zwischen völkerrechtlich begründetem Neutralitätsrecht und der autonom
vom einzelnen Staat vollzogenen Neutralitätspolitik. Diese ist völkerrechtlich
nicht verbindlich. Brugger Karl, Wirtschafts- und Pressepolitik der Schweiz im
Zweiten Weltkrieg und der schweizerische Neutralitätsstatus, Diss. Tübingen
1952.

56 Die reichsdeutsche Argumentation forderte, dass nicht nur die staatlichen
Handlungen neutral erfolgen mussten (was allgemein als Neutralitätspflicht bezeichnet
wird), sondern dass auch die individuellen Handlungen des Bürgers, der Bürgerin
Rücksicht auf die Neutralität ihres Landes nehmen mussten. Diese Argumentation

kann im Rahmen der staatsrechtlichen Diskussion als unhaltbar bezeichnet
werden. Siehe dazu: Brugger, Wirtschafts- und Pressepolitik, sowie Nef, Bericht
des Bundesrates, S. 115-146.

"Aufgrund der «Entrüstung» (Ihle, Journalistische Landesverteidigung, S. 51),
welche dieser Bundesbeschluss auslöste, sah sich der Bundesrat gezwungen, eine
konsultative Pressekommission zu bilden, welche fortan bei der Ergeifung leichterer

Massnahmen mitwirkte. Die Pressekommission bemühte sich anfangs
immer wieder, die Zeitungen nur dann zu verwarnen, wenn diese beleidigende
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Trotz des Bundesratsbeschlusses vom 26. März 1934 verschärfte
sich der Pressekonflikt zwischen dem Deutschen Reich und der
Schweiz zusehends:

• 1934 wurden im Deutschen Reich erstmals im grossen Stil
schweizerische Zeitungen für längere Zeit verboten.58

• Ab 1936/37 startete das Deutsche Reich eine regelrechte
Pressekampagne, mit welcher sie vorerst den faktischen
Neutralitätswillen des Schweizer Volkes, später auch die Legitimität der
schweizerischen Neutralität allgemein in Zweifel zog.

• 1937 fanden in der Schweiz zwei Konferenzen zwischen
Pressevertretern der beiden Länder statt.59 Ziel dieser Verhandlungen

sollte es sein, die Pressebeziehungen wieder zu normalisieren

und Falschmeldungen zu verhindern. Aus Sicht von
Nationalrat Markus Feldmann - er war Teilnehmer an den Verhandlungen,

gingen die deutschen Forderungen an die Schweizer Presse
aber zu weit, so dass er in seinem Bericht an den Zentralvorstand
des Vereins der Schweizer Presse folgendes schrieb:

«4. Die Haltung des deutschen Propagandaministers, des
Reichspressechefs der NSDAP am Nürnberger Parteitag, sowie die
neuestens gegen den schweizerischen Korrespondenten Böschenstein

ergriffenen Massnahmen deuten darauf hin, dass man
deutscherseits auf eine Entspannung der Pressebeziehungen
zwischen den beiden Ländern keinen Wert legt, es sei denn, dass
eine solche Entspannung in erster Linie aufKosten der Bewegungsfreiheit

der schweizerischen Presse zu erreichen wäre. Unter diesen
Umständen hält die für die Pressebesprechungen mit Deutschland
ernannte Delegation des Vereins der Schweizer Presse eine Weiter-

Äusserungen gegen ein Staatsoberhaupt oder eine Regierung enthielten. Allerdings

muss man klar festhalten, dass mit dem Herannahen des Kriegsausbruchs
die Wirkung des Bundesratsbeschlusses vom 26. März 1934 zunehmend auf den

Neutralitätsbegriff ausgedehnt wurde.
58 Dies insbesondere, weil die Schweizer Zeitungen mit scharfen Worten die

Niederschlagung der sogenannten «Röhm-Revolte» von Ende Juni kommentierten.

Im Anschluss darauf wurden die meisten eidgenössischen Zeitungen im
Deutschen Reich für längere Zeit verboten. Kurzen Perioden der Zulassung folgten

immer wieder längere Zeiten des Verbots. Gegen die deutschen Einfuhrverbote

für schweizerische Zeitungen reagierten die eidgenössischen Behörden nur
zögerlich. Siehe Weber, Schweiz im Nervenkrieg, S. 51-59.

59 Es handelte sich dabei um Verhandlungen einer Delegation des Vereins der
Schweizer Presse mit Vertreter der reichsdeutschen Presse. Die beiden Unterredungen

fanden im Februar 1937 in Konstanz und im Juli 1937 in Luzern statt.
Weitere Einzelheiten zu den Verhandlungen sind bei Nef, Bericht des Bundesrates,

S. 34 ff. verzeichnet.
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führung der in Frage stehenden Verhandlungen als inopportun,
wenigstens für so lange, als auf deutscher Seite nicht in vermehrtem
Masse ein Entgegenkommen gezeigt wird.»M)

Die Haltung des Bundesrates in dieser Zeit ist geprägt von
zahlreichen Widersprüchen. So fordern beispielsweise Bundesrat
Giuseppe Motta und sein Amtskollege Heinrich Häberlin bereits im
Frühjahr 1933 die schweizerischen Zeitungen zu vermehrter
Rücksichtnahme gegenüber den Repräsentanten des Deutschen Reiches
auf61, obwohl das völkerrechtliche Neutralitätsrecht klar unterscheidet

zwischen den Äusserungen einer öffentlichen Stelle und
denjenigen von Privaten, also auch von den schweizerischen Zeitungen.

Eine ähnliche Tendenz der bundesrätlichen Unsicherheit ergibt
auch die Analyse der Haltung der obersten Landesbehörde ab dem
Jahre 1937, als von deutscher Seite explizit auf die Pflichten des
Neutralen hingewiesen wurde. Nach deutscher Ansicht musste der
Bundesrat darum besorgt sein, gegen Deutschland gerichtete
kritische Stimmen zu verbieten, da dies sonst dem Neutralitätsrecht
widerspreche. Auch hier zeigte sich die verunsicherte, schwankende
Haltung der schweizerischen Bundesregierung. Wiederholt hielten
die Mitglieder des Bundesrates fest, dass das Neutralitätsrecht nur
die öffentlichen Stellen, nicht aber den Privaten zu einer gewissen
Haltung verpflichte, allerdings musste in diesen schweren Zeiten
auch der Einzelne Mass halten in seinen Äusserungen gegenüber
anderen Staaten und Regierungen.62 Damit lehnte der Bundesrat

60 Bericht der Verhandlungsdelegation zuhanden des Zentralvorstandes des Vereins
der Schweizer Presse vom 19. November 1937. Zit. nach: Weber, Schweiz im
Nervenkrieg, S. 74.

61 «Die Presse ist für uns auch eine Crux. Der Ton überschreitet manchmal das

Erlaubte.» Bundesrat Giuseppe Motta im Nationalrat am 5. April 1933 anlässlich
der Beantwortung der Motion. Oder: «Da müssen wir doch allen Ernstes an die
Presse appellieren, dass sie sich Selbstzucht auferlege. Sie mag in ihrem Kampf
sachlich weit gehen. Sie mag Leute, die nicht an der Spitze eines Staates stehen,
auch mit unsanfteren Händen anrühren. Aber sie soll Halt machen vor dem, der
nicht nur um seiner Person willen von uns geschont werden muss, sondern weil er
Repräsentant einer fremden Nation, eines fremden Staates ist, mit dem wir in
diesen schweren Zeiten in freundlichem Verkehr bleiben sollen.» Bundesrat
Heinrich Häberlin im Nationalrat am 11. April 1933 anlässhch der Entgegennahme

einer Motion. Beide Bundesräte drohten ansonsten mit der Heranziehung
des Artikels 102 BV um «Presseverfehlungen» zu ahnden. Beide Aussagen zit.
nach: Weber, Schweiz im Nervenkrieg, S. 32.

62 So meinte zum Beispiel Bundesrat Motta im Oktober 1938 während einer
öffentlichen Rede in Locarno: «Die Neutralität [...] ist eine Doktrin des Staates,
nicht des Individuums; aber sie legt auch dem Individuum die gebieterische
Pflicht des Masshaltens und der Überlegung auf.» Zit. nach: Nef, Bericht des

29



gegen aussen die deutsche Konzeption der Gesinnungsneutralität
wiederholt ab. Gleichzeitig machten verschiedene Vertreter der
Landesregierung aber auch immer wieder darauf aufmerksam, dass
sich die Schweizer Presse im Interesse des Landes zurückhalten
sollte.

Der weitere Verlauf der aggressiven Aussenpolitik des Deutschen
Reiches bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges änderte an der
Pressekonfrontation zwischen der Schweiz und dem Dritten Reich
grundsätzlich nichts mehr. Ende der 30-er Jahre waren praktisch alle
Schweizer Zeitungen im nördlichen Nachbarstaat verboten. Und im
Inland wurden zunehmend nicht mehr bloss sogenannt beleidigende
Äusserungen der Schweizer Presse gerügt, sondern auch solche,
die der neutralitätspolitischen Haltung des Bundesrates allgemein
stark zuwiderliefen. Dass darunter insbesondere sozialdemokratische

und kommunistische Presseerzeugnisse litten, wird auch aus
dem Beispiel Olten ersichtlich.

Überschrieben ist dieses Unterkapitel mit dem Titel
«Institutionalisierung der Pressekontrolle». Der Titel wiederspiegelt die
Tatsache, dass es sich bei der Pressekontrolle nicht um ein Regime
handelte, welches urplötzlich und ohne Vorwarnung eingeführt
wurde. Vielmehr entspricht die Konzeption der Pressekontrolle
(insbesondere diejenige des Armeekommandos) zu weiten Teilen der
modifizierten Pressekontrolle des Ersten Weltkrieges.63 Zudem
wurde die Pressefreiheit, wie sie in Art. 55 der Bundesverfassung
garantiert ist, schrittweise beschnitten. Denn der Bundesratsbeschluss

vom 26. März 1934 muss eindeutig als Vorläufer der
Pressekontrolle betrachtet werden, stimmte der inhaltliche Teil doch

Bundesrates, S. 135. Wiederum Bundesrat Motta äusserte sich am 14. Dezember
1938 im Nationalrat folgendermassen: «Wir lehnen die in gewissen deutsehen

Zeitungen und Zeitschriften verkündete Lehre ab, welche die Neutralität des
Staates mit der Neutralität des einzelnen Individuums zu vermengen sucht.
Grundsätzlich ist einzig der Staat neutral. Er wird es immer mit Festigkeit sein.
Der Bürger bleibt in seinen Anschauungen und in seinem Urteil frei. Objektive
Kritik ist ihm stets gestattet. Wir verlangen von ihm, sich im Interesse des Landes
einer freiwilligen Zucht zu unterziehen hinsichtlich der Art und Weise, seine
Gedanken auszusprechen.» Zit nach: Nef, Bericht des Bundesrates, S. 136f.
Erstaunlicherweise wurden aber gerade die Erfahrungen, die man im Ersten Weltkrieg

mit der Pressekontrolle gemacht hatte, nicht oder nur ungenügend
berücksichtigt. Insbesondere die Unterscheidung der Pressekontrolle für den Fall der
bewaffneten Neutralität und den tatsächlichen Kriegszustand wurde in den
Vorarbeiten des Armeekomandos nicht vorgenommen. Anstelle dessen spekulierte
die Armeeführung zulange mit der Einführung der allgemeinen Vorzensur - was
zu Beginn der Pressekontrolltätigkeit zu einiger Verwirrung führte (siehe
beispielsweise: Kreis, Zensur und Selbstzensur, S. 24).

30










































